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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1992

Norm

SGG §12 Abs2 IIA

StGB §70

Rechtssatz

Gewerbsmäßige Absicht wird weder durch eine relativ geringe, jedenfalls aber die Bagatellgrenze übersteigende Höhe

der Einkünfte aus den Straftaten noch durch das Vorhandensein eines allfälligen weiteren Motivs für die Tatbegehung

ausgeschlossen.

Entscheidungstexte

14 Os 30/92

Entscheidungstext OGH 23.06.1992 14 Os 30/92

14 Os 1/03

Entscheidungstext OGH 11.02.2003 14 Os 1/03

Vgl; Beisatz: Hier: Die sexuelle Motivation von Diebstählen steht weder dem Bereicherungsvorsatz noch

gewerbsmäßigem Handeln entgegen. (T1)
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